
Kommunale 
Nahverkehrsbetriebe 
 
 

 
Besondere Regelungen für den 
Nahverkehr vereinbaren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen des Tarifabschlusses der diesjährigen Tarifrunde ÖD wurden 
besondere Regelungen für die Nahverkehrsbetriebe vereinbart. 
 
Danach können die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien folgendes 
vereinbaren: 
 

 eine arbeitsmarktpolitische Zulage und  

 Qualifizierungszeiten nach dem Berufskraftfahrerrecht und deren 
Anspruchsvoraussetzungen  

 
Die Tarifkommission Kommunale Nahverkehrsbetriebe Baden-
Württemberg hat in ihrer Sitzung am 28. April 2008 darüber beraten. Sie 
kam zu dem Ergebnis, dass sie die beiden Möglichkeiten für 
Tarifvertragsverhandlungen nutzen will. Allerdings soll vorher in einer 
Mitgliederdiskussion beraten werden, welche Forderungen hierzu erstellt 
werden.  
 
Die Mitglieder der Tarifkommission können sich insbesondere zur 
arbeitsmarktpolitischen Zulage vorstellen, dass dies durch folgende 
Möglichkeiten erfolgen kann: 
 
 

 Gesundheitstage  Nahverkehrszulage 

 Allgemeine Zulage  Freie Tage 

 Feiertagsregelung  Zuwendung 
 
 
Die Mitgliederdiskussion soll bis Mitte Juni 2008 abgeschlossen sein und 
danach findet eine erneute Sitzung der Tarifkommission statt, um die 
Diskussion zusammenzufassen und die Forderungen aufzustellen. 
 

Wir fordern alle Mitglieder auf, sich an der 
Diskussion zu beteiligen! 

 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Eure landesbezirkliche Tarifkommission 
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